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§   1 
Geltungsbereich

(1) Die Praktikumsordnung (PO) regelt die in der Stu-
dienordnung festgelegten Praktika für Studierende
des Fachbereichs Archiv-Bibliothek-
Dokumentation(ABD).

(2) Die Praktika sind Bestandteil eines ordnungsgemä-
ßen Studiums. Die zeitliche Einordnung und den Um-
fang regelt die jeweils gültige Studienordnung des
Fachbereichs ABD.

§   2 
Ziele und Inhalte der Praktika und des Praxissemesters

Ziele und Inhalte der Praktika und des Praxissemesters
sind:
1. Orientierung im angestrebten Berufsfeld,
2. Vermittlung von anwendungsorientierten Kenntnis-
sen und praktischen Berufserfahrungen,
3. Bearbeitung und praxisgerechte Lösung fest umris-
sener, konkreter Probleme im angestrebten berufli-
chen Tätigkeitsfeld bzw. im Studiengang unter Anlei-
tung,
4. Kennenlernen technischer und organisatorischer
Zusammenhänge, die für das Berufsfeld typisch sind,
5. gegebenenfalls Vorbereitung einer praxisbezogenen
Diplomarbeit

§   3 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Der Studierende kann für die von der Studienord-
nung des Fachbereichs ABD geforderten Praktika und
das Praxissemester einem Praktikumsplatz nennen,
der den gestellten Anforderungen entsprechen muß.

(2) Die Fachhochschule Potsdam bemüht sich nach
Möglichkeit, durch den Abschluß von Rahmenverein-
barungen Praktikumsplätze in Institutionen, Betrieben
und Behörden zur Verfügung zu stellen. Ein Rechtsan-
spruch gegenüber der Fachhochschule Potsdam be-
steht nicht. Ein Muster der Rahmenvereinbarung ist
als Anlage 2 beigefügt.

(3) Jeder Praktikumsplatz für die Praktika und das Pra-
xissemester muß vom Prüfungsausschuss des Fachbe-
reichs ABD anerkannt werden

(4) Das Studium umfaßt zwei Praktika und das Praxis-
semester von mindestens 22 Wochen Dauer.

(5) Zum Praxissemester kann nur zugelassen werden,
wer die Diplomvorprüfung erfolgreich bestanden hat.
Auf Antrag und unter Darlegung besonderer Gründe
kann der Prüfungsausschuss nach Rücksprache mit
den Lehrenden des jeweiligen Studiengangs Ausnah-
men zulassen.

(6) Das Praxissemester kann nur in den Prakti-
kumsstellen durchgeführt werden, die mit der Fach-
hochschule Potsdam eine diesbezügliche Vereinba-
rung geschlossen haben.

(7) Zwischen den Studierenden und der Prakti-
kumsstelle wird ein Ausbildungsvertrag geschlossen
(vgl. Anlage1).

§   4 
Status des Studierenden während der Praktika und

des Praxissemesters

(1)Während des Praxissemesters und der anderen
Praktika bleibt der Studierende Angehöriger der Fach-
hochschule Potsdam mit allen Rechten und Pflichten
eines ordentlichen Studierenden.

(2) Der Studierende hat sich auch im Praxissemester
gemäß den Bestimmungen der Fachhochschule Pots-
dam ordnungsgemäß zurückzumelden.

(3) Der Praktikant unterliegt am Ort des Praktikums
weder dem Betriebsverfassungsgesetz noch dem Per-
sonalvertretungsgesetz. Er ist jedoch an die Betriebs-
ordnung des Praktikumsbetriebs gebunden.

§   5 
Praktikumsverträge

Der Studierende schließt vor Beginn des Praxissemes-
ters mit der Praktikumsstelle einen individuellen Aus-
bildungsvertrag ab. Der Vertrag (vgl. Anlage 1) regelt
insbesondere:
1. die Verpflichtung der Praktikumsstelle:

-den Studierenden für die Dauer des Prak-
tikums entsprechend den Zielen (§ 2) aus-
zubilden,
-eine Bescheinigung über den zeitlichen 
Umfang, die Inhalte und die erfolgreiche 
Ablegung des Praktikums auszustellen,
-den Studierenden nach Möglichkeit in 
das gesamte Tätigkeitsspektrum einer 
späteren Berufstätigkeit einzuführen. Der 
Anteil der Routinearbeiten soll im Ein-
klang mit den Lehrzielen stehen.

2. die Verpflichtung des Studierenden:
-im Rahmen des Ausbildungsplanes über-
tragene Aufgaben auszuführen,
-die für die Praktikumsstelle geltenden 
Ordnungen (Arbeitsordnungen, Vorschrif-
ten über die Schweigepflicht etc.) zu be-
achten.

§   6 
Anerkennung des Praxissemesters und der Praktika

(1) Der Abschluß des Praxissemesters wird durch ein
Praktikumszeugnis nachgewiesen. Die Bewertung
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„Mit Erfolg“ bzw. „Ohne Erfolg“ erfolgt durch den Prü-
fungsausschuss unter Heranziehung:
a) des vom Studierenden angefertigten 

Praktikumsberichts,
b) der Praktikumsbescheinigung der Prakti-

kumsstelle, die über den zeitlichen Umfang,
die Inhalte sowie die geleisteten praktischen
Tätigkeiten Auskunft gibt.

c) der Verzeichnungsarbeit bei den Studie-
renden des Studiengangs Archiv.

(2) Der Vorsitzende Des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet im Namen des Fachbereichs das Praktikums-
zeugnis.

(3) Wird das Praxissemester nicht anerkannt, ist es zu
wiederholen. In Ausnahmefällen kann der Prüfungs-
ausschuss Auflagen erteilen, nach deren Erfüllung das
Praxissemester als „Mit Erfolg“ bestanden anerkannt
wird.

(4) Wird das Praxissemester nach der Wiederholung
erneut „Ohne Erfolg“ bewertet, ist es endgültig nicht
bestanden. Eine Fortsetzung des Studiums im gewähl-
ten Studiengang ist nicht mehr möglich.

(5) Wird ein Praktikum nicht anerkannt, muß es wäh-
rend des Studienabschnitts wiederholt werden, in dem
es von der Studienordnung gefordert wird. Die erfolg-
reiche Absolvierung ist eine der Voraussetzungen, um
zur Diplomvor- bzw. zur Diplomprüfung zugelassen zu
werden.

(6) Widerspruch gegen die Nicht-Anerkennung eines
Praktikums bzw. des Praxissemesters ist an den Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. Der
Prüfungsausschuss entscheidet mit Mehrheit über den
Widerspruch.

§   7 
Praktikumsbericht

(1) Der Praktikumsbericht ist vom Studierenden zeit-
gleich zu seiner praktischen Tätigkeit anzufertigen. Er
enthält eine abschließende Bewertung seiner Erfah-
rungen. Der Praktikumsbericht soll ausreichende An-
gaben über die übertragenen Aufgaben und die er-
reichten Arbeitsergebnisse enthalten. Der Betreuer des
Praktikums hat den Praktikumsbericht gegenzuzeich-
nen oder mit einer Stellungnahme zu versehen.

(2) Die Bewertung des Praktikumsberichts nimmt der
Prüfungsausschuss vor.

(3) Ist der Praktikumsbericht unvollständig oder ge-
nügt sonst nicht den gestellten Anforderungen, kann
ihn der Prüfungsausschuss zurückweisen bzw. „Ohne
Erfolg“ bewerten. Dem Studierenden ist einmalig Ge-
legenheit zu geben, einen neuen Praktikumsbericht
vorzulegen. Geschieht dies nicht oder ist der Prakti-

kumsbericht erneut zurückzuweisen bzw. „Ohne Er-
folg“ bewertet worden, wird das Praxissemester nicht
anerkannt.

§   8 
Verzeichnungsarbeit im Studiengang Archiv

(1) Während des Praxissemesters fertigt der Studie-
rende des Studiengangs Archiv zusätzlich zum Prakti-
kumsbericht eine eigenständige Verzeichnungsarbeit
an.

(2) Die Aufgabe für die Verzeichnungsarbeit wird vom
Ausbildungsleiter bzw. vom Betreuer in der Prakti-
kumsstelle gestellt. Er korrigiert und benotet die vor-
gelegte Verzeichnungsarbeit.

(3) Wird die Verzeichnungsarbeit nicht mit mindestens
„ausreichend“ beurteilt, wird das Praxissemester als
„Ohne Erfolg“ abgelegt bewertet. Die Verzeichnungs-
arbeit kann in den folgenden Semesterferien einmal
wiederholt werden. Wird sie erneut mit „nicht ausrei-
chend“ bewertet, gilt § 6, Abs. 5 der PO.

(4) Das Thema der Verzeichnungsarbeit der Studieren-
den des Studiengangs Archiv und ihre Bewertung
werden auf dem Praktikumszeugnis mit der erreichten
Note gesondert ausgewiesen.

§   9 
Verantwortung des Fachbereiches ABD und des Prak-

tikumsbeauftragten

(1) Der Fachbereich ABD ist grundsätzlich für alle im
Zusammenhang mit den Praktika und mit dem Praxis-
semester auftauchenden Fragen zuständig.

(2) Der Fachbereich ABD ernennt für die Dauer von
zwei Jahren einen Praktikumsbeauftragten.

(3) Der Fachbereich ABD regelt unter Beachtung von §
2 den zeitlichen Umfang und die inhaltlichen Anforde-
rungen der Praktika, besonders des Praxissemesters.

§ 10 
Aufgaben des Praktikumsbeauftragten und des Prü-

fungsausschusses

(1) Der Praktikumsbeauftragte organisiert in Zusam-
menarbeit mit dem Praktikantenbüro der Fachhoch-
schule die Praktika und das Praxissemester. Er ist ins-
besondere zuständig für die Koordinierung und Ter-
minierung der Praktika, die Erfassung und Vermittlung
der Praktikumsstellen sowie den Abschluß der Prakti-
kumsverträge im Auftrag der Fachhochschule Pots-
dam.

(2) Der Praktikumsbeauftragte ist in Fragen der Prakti-
ka und des Praxissemesters stimmberechtigtes Mit-
glied des Prüfungsausschusses.
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(3) Der Praktikumsbeauftragte schließt im Auftrag der
Fachhochschule Potsdam die Praktikumsverträge.

(4) Der Prüfungsausschuss ist zuständig für die Zulas-
sung zu den Praktika und zum Praxissemester, die
Anerkennung der Praxisstellen und der Praktika sowie
für eventuelle Einsprüche.

§ 11 
Befreiung von Praktika

(1) Im Einzelfall kann ein Studierender von den Prakti-
ka und in besonderen Fällen vom Praxissemester be-
freit werden, wenn er eine ausreichend lange Zeit
beruflicher Tätigkeit nachweist, deren Profil den fest-
gelegten Anforderungen der Praktika bzw. des Praxis-
semesters entspricht.

(2) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf Antrag
über die Anerkennung.

§ 12 
Vor- und Nachbereitung des Praxissemesters

(1) Der Fachbereich ABD führt die Vor- und Nachberei-
tung des Praxissemesters Begleitveranstaltungen
durch.

(2) Diese Veranstaltungen finden in der Fachhoch-
schule Potsdam während der Vorlesungen statt.

(3) Die vorbereitenden Veranstaltungen haben Einfüh-
rungscharakter. Sie können unter Mitwirkung von
Praxisvertretern stattfinden.

(4) Die nachbereitenden Veranstaltungen können
ebenfalls unter Mitwirkung von Praxisvertretern statt-
finden. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch und der
Vorstellung von Projekten.

§ 13 
Praxissemester im Ausland

(1) Ein Studierender, der sein Praxissemester im Aus-
land ableisten will, muß befriedigende Sprachkennt-
nisse in der jeweiligen Landessprache nachweisen.

(2) Die Praktikumsstelle muß gewährleisten, dass sie
die in § 2 genannten Inhalte vermitteln kann.

(3) Eine Betreuung des Studierenden kann nur im
Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten stattfinden.

(4) Ein Praxissemestervertrag ist nicht zwingend vor-
geschrieben. Dem Studierenden wird aber der
Abschluß eines zweiseitigen Vertrages empfohlen.

§ 14 
Inkrafttreten

Die Praktikumsordnung des Fachbereichs ABD tritt
nach der Genehmigung durch den Akademischen Se-
nat der Fachhochschule Potsdam am 5. Januar 1994 in
Kraft.
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Anlage 1
Ausbildungsvertrag

Für das berufspraktische Studiensemester wird nachstehender Vertrag zur Durchführung des Praxis-
semesters abgeschlossen:

zwischen

________________________________________

und Frau / Herrn
Name ___________________________________

Geb. ____________________________________

Mat.-Nr. _________________________________

Wohnort ________________________________

Student/in am Fachbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation (ABD) der Fachhochschule Potsdam.

Das Praxissemester ist gemäß der Studienordnung Bestandteil des Studiums am Fachbereich ABD
der Fachhochschule Potsdam.

§ 1 Pflichten der Vertragspartner

(1) Die Praxisstelle verpflichtet sich,

1. den/die Studierende/n in der Zeit vom _________________ bis _________________

bei sich auszubilden,

2. dem/der Studierenden eine Bescheinigung auszustellen, die Angaben über den zeitlichen Umfang,
die Inhalte und den Erfolg der praktischen Tätigkeiten enthält.

(2) Der/die Studierende verpflichtet sich,
*
1. die ihm/ihr angebotene Ausbildungsmöglichkeit wahrzunehmen,

2. die im Rahmen der Ausbildung übertragenen Arbeiten sorgfältig auszuführen,

3. den Anordnungen der Praxisstelle und der von ihr beauftragten Personen nachzukommen,

4. die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und Unfallver-
hütungsvorschriften, zu beachten.

§ 2 Ausbildungsbeauftragte/r

Die Praxisstelle benenn7
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Herrn/Frau _______________________

als Beauftragte(n)/Ansprechperson für die Betreuung des/der Studierenden. Er/Sie ist zugleich Ge-
sprächspartner/in für den Fachbereich ABD.

§ 3 Vergütung

Es wird keine / eine Vergütung in Höhe von € ____________ pro Kalendermonat vereinbart.

§ 4 Haftpflicht

Dem/der Studierenden wird empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.

§ 5 Schweigepflicht

Der/die Studierende hat die Schweigepflicht im gleichen Umfang einzuhalten, wie die in der Praxis-
stelle Beschäftigten. Dem steht die Anfertigung von Berichten/Praxisarbeiten , sofern sie Studien-
zwecken dienen, nicht entgegen. Soweit diese Arbeiten Tatbestände enthalten, die der Schweige-
pflicht unterliegen, darf eine Veröffentlichung nur mit ausdrücklicher Einwilligung der Praxisstelle
erfolgen.

§ 6 Auflösung des Vertrags

Der Vertrag kann von beiden Seiten unter gleichzeitiger Benachrichtigung der Fachhochschule Pots-
dam aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn die Praxisstelle die Erreichung des Ausbildungsziels nicht gewährleisten kann oder der/die
Studierende die in § 1, Abs. 2 genannten Pflichten gröblich und nachhaltig verletzt.

§ 7 Vertragsausfertigung

Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet. Jeder Vertragspartner
erhält eine Ausfertigung.

_________________________
             (Ort, Datum)

_________________________
              (Praxisstelle)

_________________________
               (Studierende/r)
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Anlage 2

Rahmenvereinbarung über die Durchführung
eines Praktikums / Praxissemesters

______________________________ und der Fachhochschule Potsdam,

______________________________ vertreten durch den Rektor,

______________________________ nachfolgend FH genannt.
(Name des Betriebs, Einrichtung)

______________________________
(Straße)

______________________________
(Ort)

______________________________
(Telefon)

nachfolgend Praxisstelle genannt.

Um eine ordnungsgemäße Durchführung des von der Studienordnung des Fachbereichs Archiv-
Bibliothek-Dokumentation geforderten Praktikums/Praxissemesters zu gewährleisten und die bei-
derseitigen Interessen zu wahren, schließen die obengenannte Praxisstelle und die FH Potsdam fol-
gende Rahmenvereinbarung:

§ 1

Praxisstelle und FH verpflichten sich, bei der Durchführung und Ausgestaltung des Praktikums/ Pra-
xissemesters zusammenzuwirken. Die Durchführung des Praktikums/Praxissemesters erfolgt auf der
Grundlage der Studien-, der Diplomprüfungs- und der Praktikumsordnung des Fachbereichs Archiv-
Bibliothek-Dokumentation.

§ 2

Die Praxisstelle stellt in Aussicht, für die Dauer des Praktikums/Praxissemesters ca. ............. Ausbil-
dungsplätze bereitzuhalten.

§ 3

Die FH teilt der Praxisstelle rechtzeitig vor Beginn der Ausbildung Namen und Anzahl der auszubil-
denden Studierenden schriftlich mit (Zuweisung).

§ 4
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Die Praxisstelle benennt einen Beauftragten, der die Kontaktperson für die Fachhochschule ist, der
Weisungsbefugnis gegenüber den Studierenden besitzt und verantwortlich für die Durchführung der
Ausbildung ist.

§ 5

Die Praxisstelle verpflichtet sich:

1. den/die Studierende/n ................ Wochen unter Beachtung der Richtlinien bei sich auszubilden,

2. dem/der Studierenden gemäß § 12 der Praktikumsordnung die Teilnahme an den Begleitveran-
staltungen des Fachbereichs zu ermöglichen,

3. studentische Gremienmitglieder gegen Vorlage einer schriftlichen Einladung zum Zwecke der Teil-
nahme an Sitzungen der Selbstverwaltungsorgane der Fachhochschule freizustellen,

4. dem/der Studierenden einen Nachweis über Ausbildungszeit und –inhalte der berufspraktischen
Tätigkeit auszustellen.

§ 6

Ein Rechtsanspruch des/der Praktikanten/in auf eine Vergütung besteht nicht.
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Anlage 3

Fachhochschule Potsdam
Zeugnis

über das Praxissemester

Herr/Frau ........................................................

geboren am ....................................................

hat vom ...................... bis ..............................

im Fachbereich Archiv-Bibliothek-Dokumentation der Fachhochschule Potsdam im Studiengang
................................................... das Praxissemester von 22 Wochen bei/in

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

mit ............................................. abgeleistet.

Thema der archivischen Verzeichnungsarbeit:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Note der Verzeichnungsarbeit: ..........................................................

Potsdam, den .............................

Der/die Vorsitzende des Siegel des Fachbereichs Archiv-
Prüfungsausschusses Bibliothek-Dokumentation

..............................................
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